
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKTGEMEINDE HAUGSDORF 
 

SONDERNUMMER JÄNNER 2015 
 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger !  
 
 
Ich darf Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen für die Gemeinderatswahl 
am Sonntag, den 25.Jänner 2015 geben:  
 
Bei dieser Wahl ist jeder Österreichische Staatsbürger und jeder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der EU, der spätestens am Wahltag das 16.Lebensjahr 
vollendet hat, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und in der Gemeinde Haugsdorf 
den ordentlichen Wohnsitz hat und im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
wahlberechtigt.  
 
Es gibt  wiederum zwei Arten von Stimmzetteln und zwar: 
1) den amtlichen Stimmzettel 

diesen wird Ihnen der Wahlleiter im Wahllokal anbieten; Sie müssen ihn jedoch 
weder annehmen noch verwenden 

2) den nichtamtlichen Stimmzettel 
die Partei- bzw. Namensstimmzettel wurden bzw. werden Ihnen von den 
wahlwerbenden Parteien noch vor dem Wahltag übergeben. 

 
Sie haben daher folgende Möglichkeiten zur Abgabe Ihrer Stimme: 
 
 Sie verwenden den amtlichen Stimmzettel, indem Sie eine wahlwerbende Partei 

deutlich kennzeichnen. 
Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit im Feld „Raum für Vorzugsstimme“ einen 
oder mehreren Kandidaten Ihre Vorzugsstimme zu geben. 
 

 Sie verwenden den nichtamtlichen Stimmzettel, den Sie in das Ihnen ausgefolgte 
Wahlkuvert einlegen. 

 
 



 
 
 
 
Bei der Gemeinderatswahl besteht auch die Möglichkeit bereits vor dem Wahltag  
mittels Briefwahl Ihre Stimme abzugeben.  Dazu benötigen Sie eine Wahlkarte, die 
jedoch spätestens am Wahltag  Sonntag, 25.Jänner 2015 6,30 Uhr bei der Gemeinde 
einlangen muss (Briefkasten vor dem Amtshaus)  
 
Wahlkarten können, schriftlich, per Fax (02944/2218 18) , per E-Mail 
(marktgemeinde@haugsdorf.at) aber nicht telefonisch, ab sofort bei der Gemeinde bis 
Mittwoch, 21.Jänner 2015, bzw. persönlich bis Freitag, 23.Jänner 2015 12,00 Uhr 
beantragt und abgeholt werden.  
Dabei muss die Identität des Antragstellers stets durch ein Dokument (Kopie) 
nachgewiesen werden.  Weiters ist für die Beantragung und Abholung der Wahlkarte 
eine Vollmacht vom Antragsteller erforderlich. 
 
Personen, welchen der Besuch Ihres Wahllokales wegen Bettlägrigkeit nicht möglich ist, 
können Ihr Wahlrecht vor der „Besonderen Wahlbehörde“ ausüben oder – noch 
einfacher -  die Möglichkeit der Briefwahl nutzen.  Für den Besuch der „Besonderen 
Wahlbehörde“ ist ebenfalls eine Wahlkarte erforderlich.  
 
Wichtiger Hinweis:  Wenn eine Wahlkarte ausgestellt wurde und die Stimmabgabe 
dennoch am Wahltag vor einer Sprengelwahlbehörde erfolgen soll, muss der 
Wahlbehörde die Wahlkarte vorgelegt werden. Für eine ausgestellte Wahlkarte kann 
kein Duplikat ausgestellt werden.  
 
Nachstehend, die von der Gemeindewahlbehörde festgelegten Sprengel, Wahllokale 
und Wahlzeiten: 
 

S P R E N G E L E I N T E I L U N G 
 
Wahllokale Wahlzeiten Zuteilung zu den einzelnen Wahlsprengeln 
 
 
SPRENGEL 1 
 
umfasst: Am Mühlgraben, Am Sandberg, Bahnstraße, Feldgasse, Hauptplatz, 
 Hauptstraße, Kirchensteig, Leopold Leuthnerstraße, Schmiedgasse, 
 Schulgasse, Ziegelofengasse 
 
Wahllokal: Gemeindeamt Haugsdorf, Sitzungssaal, 1.Stock 
Wahlzeit: 08,00 bis 14,00 Uhr 
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SPRENGEL 2 
 
umfasst: Am Berg, Berggasse, Florianigasse, Heldenplatz, Kellerstraße, 
 Kreuzgasse, Kurzgasse, Laaerstraße, Meierhofstraße, Sandgrube, 
 Siedlung 
 
Wahllokal: Gemeindeamt Haugsdorf, Trauungssaal, 1.Stock 
Wahlzeit: 08,00 bis 14,00 Uhr 
 
 
SPRENGEL 3 
 
umfasst: Auggenthal, Auggenthal Am Anger, Klein Haugsdorf 
 
Wahllokal: Volksschule Auggenthal, Auggenthal 156 
Wahlzeit: 08,00 bis 14,00 Uhr 
 
 
SPRENGEL 4 
 
umfasst: Franz von Zülowstraße, Am Ziegelofen, Jetzelsdorf 
 
Wahllokal: Weinkirche Jetzelsdorf, Jetzelsdorf 13a 
Wahlzeit: 08,00 bis 14,00 Uhr 
 
 
Jeder Wahlberechtigte erhält vom Gemeindeamt mit dieser Information auch eine 
Wählerverständigungskarte zugestellt,  auf dieser scheint die Nummer der Eintragung 
im Wählerverzeichnis auf. Bringen Sie diese bitte zur Wahl mit, Sie helfen der 
Wahlbehörde, Sie im Verzeichnis rascher zu finden. 
 
 
 

Kommen Sie bitte möglichst früh zur Wahl – die Wahlhandlung kann so ohne Hektik für 
alle abgeschlossen werden. 

 
 
 
           Der Bürgermeister:  
 
 
                (Johann Bauer)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


